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Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im Juni 2023 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprä-
mie bis zu 3.000 € noch bis zum 31.12.2024 
steuer- und sozialversicherungsfrei an ihre Arbeit-
nehmer auszahlen. Anhand eines FAQ-Katalogs 
beantworten wir in diesem Zusammenhang Zwei-
felsfragen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen ein 
Grundsatzurteil zu Gewinnen aus dem Verkauf 
von Kryptowährungen vor. Der Steuertipp be-
fasst sich mit der Verrechnung von Verlusten und 
Gewinnen aus Kapitaleinkünften zwischen Ehe-
leuten. 

Inflationsausgleichsprämie  

Bis zu 3.000 € bleiben weiterhin steuer- 
und sozialabgabenfrei 
Arbeitgeber können ihren Beschäftigten auch in 
diesem Jahr und noch bis Ende nächsten Jahres 
eine steuer- und sozialabgabenfreie Inflationsaus-
gleichsprämie von bis zu 3.000 € (für alle Jahre in 
Summe) auszahlen. Entscheidend ist, dass die Prä-
mie den Beschäftigten zwischen dem 26.10.2022 
und dem 31.12.2024 zufließt. 

Das Bundesfinanzministerium beantwortet in ei-
nem FAQ-Katalog wichtige Fragen in Zusammen-
hang mit dieser Prämie. Demnach gilt: 

• Empfängerkreis: Die Prämie darf nur an Ar-
beitnehmer im steuerlichen Sinne ausgezahlt 
werden (z. B. an Vollzeit- oder Teilzeitbe-
schäftigte, Minijobber, Aushilfskräfte, Auszu-
bildende und Arbeitnehmer in Kurzarbeit oder 
Elternzeit). Als Empfänger begünstigt sind 

auch Arbeitnehmer in Altersteilzeit, Bezieher 
von Vorruhestandsgeld und Versorgungsemp-
fänger. Seit wann und wie lange ein Arbeitsver-
hältnis besteht, ist unerheblich. Gezahlte Prä-
mien sind auch bei Arbeitsverhältnissen zwi-
schen nahestehenden Personen steuer- und ab-
gabenfrei, wenn die Arbeitsverhältnisse und 
die Prämienauszahlungen fremdüblich sind. 

• Zweckbindung: Die Prämie muss zum Aus-
gleich der gestiegenen Verbraucherpreise ge-
währt werden. Hierfür genügt es, wenn sich 
dieser Zusammenhang aus der Bezeichnung 
„Inflationsausgleichsprämie“ (z. B. auf den 
Gehaltsabrechnungen) ergibt. Eine gesonderte 
schriftliche Vereinbarung zwischen den Ar-
beitsparteien ist nicht erforderlich. 

• Mehrere Dienstverhältnisse: Je Dienstver-
hältnis darf die Prämie nur einmal gewährt 
werden. Wenn ein Arbeitnehmer mehrere 
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Dienstverhältnisse hat, darf die Inflationsaus-
gleichsprämie hingegen mehrfach bezogen 
werden. 

• Auszahlung von Teilbeträgen: Hat ein Ar-
beitnehmer die Prämie bereits im Jahr 2023 er-
halten, darf er sie 2024 nicht erneut beziehen. 
Zulässig ist es aber, den Betrag von 3.000 € in 
mehreren Teilbeträgen auszuzahlen (z. B. je-
weils 1.500 € über zwei Jahre). Geht aber bei-
spielsweise eine Prämienzahlung für Dezem-
ber 2024 erst im Januar 2025 auf dem Konto 
des Arbeitnehmers ein, wird sie lohnsteuer- 
und sozialabgabenpflichtig. 

• Keine Lohnumwandlung: Die Prämie muss 
in jedem Fall zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden, um steuer- 
und sozialabgabenfrei zu sein. Der Arbeitgeber 
darf also nicht den regulären Lohn des Arbeit-
nehmers herabsetzen und die Minderung dann 
im Anschluss als steuer- und abgabenfreie In-
flationsausgleichsprämie auszahlen. Der Ar-
beitgeber darf aber eine freiwillige Sonderzah-
lung aussetzen, die er ansonsten regelmäßig ge-
währt, und stattdessen eine Inflationsaus-
gleichsprämie zahlen. 

Grundsatzurteil  

Gewinne aus dem Verkauf von Krypto-
währungen sind steuerpflichtig 
Manche Spekulanten haben mit Kryptowährungen 
wie Bitcoin oder Ethereum erhebliche Kursge-
winne eingefahren. Ein solcher Fall hat den Bun-
desfinanzhof (BFH) beschäftigt: Der Kläger hatte 
Kryptowährungen - unter anderem Bitcoins, 
Ethereum und Monero - privat erworben, ge-
tauscht und wieder veräußert. Daraus hatte er im 
Jahr 2017 einen Gewinn in Höhe von insgesamt 
3,4 Mio. € erzielt, den das Finanzamt der Einkom-
mensteuer unterwarf. 

Der BFH hat die Steuerpflicht bestätigt: Veräuße-
rungsgewinne, die ein Spekulant innerhalb eines 
Jahres aus dem Verkauf oder dem Tausch von 
Kryptowährungen erzielt, müssen als privates 
Veräußerungsgeschäft versteuert werden. Nach 
Ansicht des BFH stellen virtuelle Währungen 
(Currency oder Payment Token) ein „anderes 
Wirtschaftsgut“ im Sinne der Regelungen zu pri-
vaten Veräußerungsgeschäften dar. Der Begriff 
des Wirtschaftsguts ist weit zu fassen. Er beinhal-
tet neben Sachen und Rechten auch tatsächliche 
Zustände sowie konkrete Möglichkeiten und Vor-
teile, deren Erlangung sich ein Steuerzahler etwas 
kosten lässt und die nach der Verkehrsauffassung 
einer gesonderten selbständigen Bewertung zu-
gänglich sind. Laut BFH erfüllen virtuelle Wäh-
rungen diese Voraussetzungen. 

Bitcoin, Ethereum und Monero sind wirtschaftlich 
betrachtet als Zahlungsmittel anzusehen. Sie wer-
den auf Handelsplattformen und Börsen gehan-
delt, haben einen Kurswert und können für direkt 
zwischen Beteiligten abzuwickelnde Zahlungs-
vorgänge verwendet werden. Technische Details 
virtueller Währungen sind für die Eigenschaft als 
Wirtschaftsgut nicht von Bedeutung. Erfolgen An-
schaffung und Veräußerung oder Tausch der To-
ken innerhalb eines Jahres, unterliegen daraus er-
zielte Gewinne oder Verluste daher im Ergebnis 
der Besteuerung. 

Hinweis: Die realisierten Wertzuwächse sind 
demnach genau wie beim Verkauf von Gold-
barren, Oldtimern oder Kunstwerken als „sons-
tige Einkünfte“ zu versteuern. Unerheblich ist, 
ob der Gewinn durch einen Verkauf von Coins, 
das Bezahlen beim Onlineshopping oder den 
Umtausch in eine andere Kryptowährung er-
zielt wird. Da sich der Gewinn aus dem Veräu-
ßerungspreis abzüglich der Anschaffungs- und 
der Veräußerungskosten errechnet, sollten An-
leger Anschaffungs- und Veräußerungsvor-
gänge unbedingt dokumentieren (z. B. in einem 
Transaktionstagebuch). 

Bausparvertrag  

Bonuszinsen sind bei Auszahlung auf 
einen Schlag zu versteuern 
Bausparer erhalten häufig Bonuszinsen, wenn sie 
ihr Bauspardarlehen nach Zuteilungsreife nicht in 
Anspruch nehmen. Der Bausparvertrag wird in 
diesem Fall rückwirkend höher verzinst und der 
angesammelte Bonus auf einmal ausgezahlt. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich geklärt, 
wann Bonuszinsen einem Sparer zufließen.  

Der Kläger hatte 1995 einen Bausparvertrag abge-
schlossen. Das Bausparguthaben war mit 2,25 % 
pro Jahr verzinst worden. Laut Vertrag erhöhte 
sich der Zinssatz bei Verzicht auf das Bauspardar-
lehen nach Zuteilungsreife auf 4,75 % pro Jahr 
(Bonuszinsen). Der Kläger besparte seinen Ver-
trag in den Folgejahren fleißig und verzichtete spä-
ter auf das Darlehen. Die Bausparkasse zahlte im 
Jahr 2013 ein Guthaben von 58.203 € aus und 
überwies infolge des Verzichts zudem Bonuszin-
sen von 24.714 €. 

Der Sparer hatte in seinen Steuererklärungen für 
die Ansparphase die Bonuszinsen erklärt, die rech-
nerisch auf die jeweiligen Jahre entfielen. Das Fi-
nanzamt hatte nicht weiter nachgehakt und erklä-
rungsgemäß veranlagt. Aufgrund eines niedrigen 
zu versteuernden Einkommens betrug die Ein-
kommensteuer aber stets 0 €. Der Sparer erklärte 
für 2013 ebenfalls nur die Bonuszinsen, die rech-
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nerisch auf das Jahr entfielen. Das Finanzamt ak-
zeptierte auch diese Angaben zunächst und erließ 
einen Nullsteuerbescheid. Später wurde es aber 
durch eine Kontrollmitteilung auf die ausgezahl-
ten Bonuszinsen von 24.714 € aufmerksam. Ge-
gen die nachträgliche Besteuerung der gesamten 
Bonuszinsen im Jahr 2013 zog der Sparer vor den 
BFH. Er vertrat die Ansicht, dass ihm die Bonus-
zinsen bereits mit dem jährlichen Ausweis der Zin-
sen im „Bonuskonto“ der Bausparkasse zugeflos-
sen seien. 

Der BFH ist jedoch zu einem anderen Ergebnis ge-
kommen. Der Anspruch auf die Zinsen war erst 
nach Zuteilungsreife und Verzicht auf das Bau-
spardarlehen entstanden. Über die Bonuszinsen, 
die erst bei Auszahlung des Bausparguthabens fäl-
lig wurden, konnte nur in Verbindung mit dem 
Bausparguthaben verfügt werden. Diese Um-
stände sprachen dafür, dass die gesamten Zinsen 
steuerlich erst 2013 zugeflossen waren, so dass 
eine Besteuerung in diesem Jahr rechtmäßig 
war. Vor 2013 konnte der Sparer wirtschaftlich 
noch nicht über die Zinsen verfügen. 

Übungsleiter-Freibetrag  

Tätigkeit in Impf- und Testzentren  
ist begünstigt 
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben sich 
viele ehrenamtliche Helfer nebenberuflich in 
Impfzentren und mobilen Teams engagiert. Perso-
nen, die im Impfbereich tätig waren, können für 
ihre daraus erzielten Einnahmen in den Jahren 
2020 bis einschließlich 2023 den Übungsleiter-
Freibetrag beanspruchen. Er beträgt in den Jahren 
2021, 2022 und 2023 je 3.000 € (2020: 2.400 €). 
Bis zu diesem Betrag bleiben alle Einkünfte aus 
dem nebenberuflichen Engagement steuerfrei. 
Erfasst werden alle Tätigkeiten in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Impfung, so etwa auch zur 
Vor- und Nachbereitung der Impfungen, der Re-
gistrierung der zu impfenden Personen, der Auf-
bereitung des Impfstoffs, der Dokumentation der 
Impfungen und der Überwachung der geimpften 
Personen. 

Wer nebenberuflich in der Verwaltung oder Orga-
nisation von Impfzentren gearbeitet hat (z. B. in 
der Impfzentrenleitung oder im Sicherheitsma-
nagement), kann die Ehrenamtspauschale von 
840 € jährlich (2020: 720 €) abziehen. 

Diese Abzugsgrundsätze gelten analog auch für 
eine in den Jahren 2020 bis 2023 ausgeübte neben-
berufliche Tätigkeit in Corona-Testzentren: Wer 
hier bei der Durchführung der Tests oder bei deren 
Vor- und Nachbereitung (z. B. Personenregistrie-
rung, Dokumentation) geholfen hat, kann den 
Übungsleiter-Freibetrag beanspruchen, für andere 

Tätigkeiten kann gegebenenfalls die Ehrenamts-
pauschale in Betracht kommen. 

Aufmerksamkeiten  

Sachgeschenk des Arbeitgebers nach 
bestandener Prüfung lohnsteuerfrei 
Sachleistungen des Arbeitgebers, die im gesell-
schaftlichen Verkehr üblicherweise ausgetauscht 
werden und zu keiner ins Gewicht fallenden Be-
reicherung des Arbeitnehmers führen, gehören als 
bloße Aufmerksamkeiten nicht zum Arbeitslohn. 
Aufmerksamkeiten sind Sachzuwendungen bis zu 
einem Wert von 60 € (z. B. Blumen, Genussmit-
tel, ein Buch oder ein Tonträger), die dem Arbeit-
nehmer oder in seinem Haushalt lebenden Ange-
hörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen 
Ereignisses zugewendet werden. 

Auch Sachgeschenke des Arbeitgebers nach be-
standener Prüfung sind nicht zwingend Arbeits-
lohn, sondern können eine nicht zu besteuernde 
Aufmerksamkeit darstellen. Das hat die Finanz-
verwaltung kürzlich im amtlichen Lohnsteuer-
Handbuch 2023 klargestellt. 

Beispiel: Ein Auszubildender erhält von sei-
nem Arbeitgeber nach bestandener Abschluss-
prüfung ein Buchgeschenk im Wert von 45 €. 

Hier liegt eine nicht zu besteuernde Aufmerk-
samkeit vor, da der Wert der Sachzuwendung 
60 € nicht übersteigt. Unmaßgeblich ist, dass 
das besondere persönliche Ereignis im berufli-
chen Bereich eingetreten ist. 

Hinweis: Bei freiwilligen Geldzuwendungen 
des Arbeitgebers an einzelne Arbeitnehmer ist 
allerdings Vorsicht geboten. Nach der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs sind solche 
Zuwendungen (z. B. Lehrabschlussprämien) 
immer als Arbeitslohn zu behandeln. Das gilt 
auch dann, wenn sie dem Arbeitnehmer anläss-
lich besonderer persönlicher Ereignisse zuge-
wendet werden. 

Niedrigzinsphase  

Säumniszuschläge von 12 % pro Jahr 
sind rechtens 
Auf Druck des Bundesverfassungsgerichts hat der 
Gesetzgeber den Zinssatz für Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen von 6 % auf 1,8 % pro Jahr ge-
senkt. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
gegen die Höhe von Säumniszuschlägen keine 
solchen verfassungsrechtlichen Bedenken beste-
hen. 
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Während die Zinsen einen Ausgleich für die Kapi-
talnutzung darstellen, sollen Säumniszuschläge in 
erster Linie ein Druckmittel sein, um fällige Steu-
erzahlungen durchzusetzen. Die Höhe der Säum-
niszuschläge ist auch in einer Niedrigzinsphase 
nicht anzupassen. 

Hinweis: Säumniszuschläge werden bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung fälliger Steuern oder ei-
ner zurückzuzahlenden Steuervergütung erho-
ben. Das Finanzamt berechnet für jeden ange-
fangenen Monat der Säumnis einen Zuschlag 
von 1 % des rückständigen Steuerbetrags, so 
dass übers Jahr ein Zuschlag von 12 % des 
Rückstands auflaufen kann. 

Irreführung  

„Focus“-Siegel für Ärzte ist  
wettbewerbswidrig 
Die Verleihung des sogenannten Ärztesiegels als 
„Top-Mediziner“ durch das Magazin Focus ist 
wettbewerbswidrig, da es gegen das Irreführungs-
verbot verstößt. Das Siegel gleiche einem Prüfzei-
chen und erwecke fälschlicherweise den Eindruck 
sachgerechter Überprüfung der Mediziner, so das 
Landgericht München (LG) in einem aktuellen Ur-
teil. 

Der Kläger ist ein Verbraucherschutzverband. 
Dieser hatte beanstandet, dass der Focus-Verlag an 
Ärzte gegen Entgelt Siegel zur werblichen Nut-
zung verleihe, die sie dafür als „Top-Mediziner“ 
auszeichne oder denen eine sogenannte „Focus-
Empfehlung“ ausgesprochen werde. Das LG hat 
der Klage stattgegeben. Durch das Siegel werde 
fälschlicherweise der Eindruck erweckt, dass die 
Ärzte aufgrund einer objektiven, neutralen und 
sachgerechten Prüfung ausgezeichnet worden 
seien. Zudem könnten Verbraucher insoweit ge-
täuscht werden, als der Eindruck erweckt werde, 
es habe ein Vergleich mit anderen Ärzten dersel-
ben Fachdisziplin stattgefunden. Das war jedoch 
tatsächlich nicht der Fall. 

Das LG zog Parallelen zum Prüfsiegel der Stif-
tung Warentest. Die Gestaltung des Focus-Sie-
gels gleiche einem solchen Prüfsiegel, dem eine 
sachgerechte Prüfung vorausgegangen sei. Der 
Verbraucher misst diesen Prüfsiegeln grundsätz-
lich eine sehr hohe Bedeutung zu, so dass die ge-
schäftliche Entscheidung entsprechend beeinflusst 
wird. Der Verlag verstößt durch die Vergabe des 
Siegels somit gegen das wettbewerbsrechtliche Ir-
reführungsverbot. 

 

Steuertipp  

Verlustausgleich zwischen Eheleuten 
jetzt über die Steuererklärung möglich 
Der Ehestand ist hierzulande zwar mit Steuervor-
teilen wie dem Ehegattensplitting verbunden, für 
eine ehegattenübergreifende Verrechnung von Ge-
winnen und Verlusten aus Kapitaleinkünften gab 
es bisher aber erhebliche Einschränkungen: Ehe-
gatten und eingetragene Lebenspartner, die zur 
Zusammenveranlagung berechtigt und Kunden bei 
ein und derselben Bank waren, konnten bislang 
nur mit einem gemeinsamen Freistellungsauftrag 
eine Verlustverrechnung zum Jahresende errei-
chen. In diesem Fall hatten die Geldinstitute die 
Gewinne und Verluste über alle dort einzeln oder 
gemeinschaftlich geführten Konten und Depots 
automatisch zwischen den Ehegatten bzw. Leben-
spartnern verrechnet. 

Nicht möglich war bisher allerdings ein nachträg-
licher Verlustausgleich im Zuge der Einkommen-
steuererklärung, wenn kein gemeinsamer Freistel-
lungsauftrag vorlag oder die Depots bei verschie-
denen Geldinstituten unterhalten wurden. Wenn 
der eine Ehegatte auf seine Gewinne Abgeltungs-
teuer abzuführen hatte, konnte diese nicht durch 
die Verluste des anderen Ehegatten gesenkt oder 
ausgeglichen werden. Der Gesetzgeber hat dieses 
Manko im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 
behoben: Die ehegattenübergreifende Verlustver-
rechnung von Kapitaleinkünften derselben Art ist 
rückwirkend ab dem Veranlagungsjahr 2022 
möglich. Zum Verlustausgleich berechtigt sind da-
mit neuerdings auch Eheleute und Lebenspartner, 
die keinen gemeinsamen Freistellungsauftrag ha-
ben oder ihre Depots bei verschiedenen Geldinsti-
tuten unterhalten. 

Hinweis: Damit die Verlustverrechnung prak-
tisch umgesetzt werden kann, brauchen Ehe-
gatten und Lebenspartner, die jeweils eigene 
Depots führen, eine Jahressteuerbescheinigung 
von ihrer Depotbank. Die auf dieser Bescheini-
gung aufgeführten nicht ausgeglichenen Ver-
luste können dann im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung festgestellt und mit positi-
ven Erträgen des Ehepartners steuersparend 
verrechnet werden. Dies kann zu einer Steuer-
gutschrift im Einkommensteuerbescheid füh-
ren, wenn das Geldinstitut zuvor Kapitalertrag-
steuer, Kirchensteuer und Soli für die Gewinne 
eines Ehepartners eingezogen hat. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 
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